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1 . Zusammenschluss und Zweck

Art. 1 Die Politischen Gemeinden Hüttwilen, Uesslingen-Buch und
Zweckverband Warth-Weinigen bilden unter dem Namen

Feuerwehr Th u r-Seebach

einen Zweckverband im Sinne von $ 39 - 45 des Gesetzes
über die Gemeinden vom 5. Mai 1999.

p|rt'2
Rechtsper-
sönlichkeit
und Sitz

Art. 3
Verbands-
zweck

Art. 4
Organe

Art. 5
Geschäfts-
führung

Der Zweckverband Thur - Seebach, nachfolgend Verband ge-
nannt, ist eine öffentlich rechtliche Körperschaft. Der Sitz des
Verbandes befindet sich am Ort des Sekretariates.

Der Verband betreibt eine Feuerwehr auf dem Gebiet der drei
Mitgliedergemeinden gemäss den Bestimmungen des Geset-
zes über den Feuerschutz und der dazugehörenden Verord-
nung. Durch Beschluss der Feuenruehrkommission können der
Feuerwehr weitere Aufgaben und Dienstleistungen übertragen
werden.

2. Organisation

2.1 Al lgemeine Bestimmungen

Die Organe des Verbandes sind:
1. Die Gemeindeversammlungen der Gesamtheit der betei l ig-

ten Verbandsgemeinden
2. Die Delegiertenversam mlu ng
3. Die Feueruvehrkommission (Vorstand)
4. Die Rechnungsprüfungskommission (Kontrollstelle)

Die Delegiertenversammlung, die Feuerwehrkommission und
die Rechnungsprüfungskommission sind beschlussfähig, wenn
die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.
Die Amtsdauer der Mitglieder der Delegiertenversammlung,
der Feuenarehrkommission und der Rechnungsprüfungskom-
mission sowie des gewählten Personals beträgt vier Jahre und
fällt mit derjenigen der Gemeindebehörde zusammen.
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2.2.

2.2.1

Art. 6
Allgemeine
Befugnisse

Art.7
Finanz-
befugnisse

2.2.2

Art. 8
Zusammen-
setzung

Art. 9
Konstituie-
rung

Art. 10
Sekretariat

Art. 11
Einberufung

Für die Geschäftsführung gelten im Übrigen die Bestimmun-
gen des Gesetzes über die Gemeinden.

Die einzelnen Organe

Verbandsgemeinden

Den Gemeindeversammlungen der Gesamtheit der Verbands-
gemeinden steht zu:
1. Die Genehmigung und Anderung des Organisationsregle-

mentes.
2. Die Auflösung des Verbandes.

Den Gemeindeversammlungen der Gesamtheit der Verbands-
gemeinden steht zu:
1. Die Bewil l igung von Ausgaben, welche die Befugnisse der
Deleg iertenversamm lung überstei gen.
2. Die Abnahme der Abrechnungen von Spezialkrediten, so-
weit der zugehörige Kredit Gegenstand von Gemeindever-
sammlungsbeschlüssen war.

De leg iertenversam m I u n g

Die Delegiertenversammlung besteht aus je 4 Gemeinderäten
der Verbandsgemeinden. Sie werden vom jeweiligen Gemein-
derat gewählt. Der Sekretär nimmt mit beratender Stimme teil.

Der Präsident der Delegiertenversammlung ist zugleich Präsi-
dent der Feuenruehrkommission. Er führt zusammen mit dem
Sekretär die rechtsverbindliche Unterschrift. Stellvertreter des
Präsidenten und des Sekretärs ist der Vizepräsident der Feu-
erwehrkommission.

Die Protokollführung, das Sekretariat und die Rechnungsfüh-
rung des Zweckverbandes werden durch den Sekretär be-
sorgt.

Die Delegiertenversammlung tritt zusammen auf Einladung
des Präsidenten oder auf Verlangen von mindestens 1/3 ihrer
Mitglieder.
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Sie wird ordentlicherweise zweimal im Jahr einberufen:
. lm 2. Quartal zur Rechnungsabnahme und zur Behand-

lung weiterer Geschäfte.
. lm 4. Quartal zur Budgetgenehmigung und zur Behandlung

weiterer Geschäfte.

Art.12 Der Delegiertenversammlung steht zu:
Allgemeine 1. Die Wahl des Präsidenten, des Vizepräsidenten, des Sek-
Befugnisse retärs und der Mitglieder der Feuerwehrkommission.

2. Die Wahl des Feuerwehrkommandanten auf Antrag der
Feuenruehrkommission.

3. Die Wahl des Feuerwehr-Vizekommandanten auf Antrag
der Feuerwehrkommission.

4. Die Wahl der Mitglieder der Rechnungsprüfungskommissi-
on.

5. Die Befreiung von der Feuenruehrpflicht auf Antrag der
Feuenruehrkommission.

6. Die Schaffung von haupt- oder nebenamtlichen Stellen auf
Antrag der Feuerwehrkommission.

7. Der Erlass einer Besoldungsverordnung auf Antrag der
Feueruvehrkommission.

Art. 13 Der Delegiertenversammlung steht zu:
Finanz- 1. Die Genehmigung eines Budgets auf Antrag der Feuenuehr-
befugnisse kommission.

2. Die Abnahme der Jahresrechnung auf Antrag der Feuer-
wehrkommission.

3. Die Bewilligung von einmaligen Ausgaben (Spezialkrediten),
welche die Kompetenz der Feuerwehrkommission überstei-
gen, bis max. Fr. 50'000.--.

4. Die Bewilligung von jährlich wiederkehrenden Ausgaben,
welche die Kompetenz der Feuerwehrkommission über-
steigen, bis max. Fr. 10'000.-.

5. Die Abnahme von Abrechnungen über die von der Dele-
g iertenversam m I u n g bewi | | i gten S pezia I kred ite.

6. Die Genehmigung von Abrechnungen von Krediten, die
aufgrund besonderer Gemeindebeschlüsse bewilligt wor-
den sind, zuhanden der Gemeindeversammlungen.

7. Die Bestimmung der Sitzungsgelder für die Mitglieder der
Delegiertenversammlung und der Feuenruehrkommission.

8. Die Bestimmung der Entschädigung für den Sekretär des
Zweckverbandes.

9. Die Bestimmung der Höhe des Soldes der Feueruvehr-
dienstleistenden sowie allfälliger zusätzlicher Entschädi-
gungen für den Feuenrvehrkommandanten und den Vize-
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kommandanten sowie für weitere Feuerurehrleute auf Antrag
der Feueniveh rkommission.

10. Ausgaben über Fr. 50'000.-- unterstehen dem fakultativen
Volksreferendum.

2.2.3 Feuerweh rkom m iss ion

Art. 14 a) Die Feuenruehrkommission besteht aus 9 Mitgliedern, den
Zusammen- Vorsitzenden eingeschlossen, nämlich:
Setzung 1. Je zwei Gemeinderäten der drei Verbandsgemeinden,

welche Mitglied der Delegiertenversammlung sind.
2. Dem Feuenryehrkommandanten.
3. Dem Feuenarehr-Vizekommandanten.
4. Einem weiteren Feuemreh rotfizier.

b) Mit beratender Stimme gehört der Kommission weiter an:
1. Der Sekretär des Zweckverbandes.

Art. 15 Zum Präsidenten und Vizepräsidenten können nur Gemeinde-
Konstituie- räte gewählt werden. Präsident und Vizepräsident dürfen nicht
rung Mitgl ied des gleichen Gemeinderates sein.

Der Sekretär führt das Protokoll.

Art. 16 Die Feuerkommission tritt zusammen auf:
Kommissi- 1. Einladung des Vorsitzenden.
onseinbe- 2. Begehren von mindestens zwei stimmberechtigten Mitglie-
rufung dern.

Art. 17 a) Der Feuerwehrkommission stehen als Antragsrecht an die
Aufgaben Delegiertenversammlung zu:
und Af lge- 1. Die Wahl des Feuenrvehrkommandanten.
meine Be- 2. Die Wahl des Feuerwehr-Vizekommandanten.
fugnisse 3. Die Wahl eines weiteren Feuerwehroffiziers als Mitglied der

Feueruvehrkommission.
4. Die Befreiung von der Feuenarehrpflicht.

b) Der Feuenvehrkommission stehen in eigener Kompetenz zu'.
1. Die unmittelbare Aufsicht über die Feuenltrehr.
2. Die Wahl der Pikett- und Zugchefs.
3. Die Wahl und Beförderung des übrigen Kaders.
4. Die Organisation der Feuenruehr und ihrer Abteilungen.
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Die Einteilung und Entlassung der Feuerwe-hrpflichtigen.
Die Genehmigung des jährlichen Übungsplans.
Die Verfügung von Disziplinarstrafen wegen Verletzung von
Dienstpflichten.
Meldung von Anderungen im Kommando an die Gebäude-
versicherung, das Bezirksamt und andere interessierte
Instanzen.

Der Feuerwehrkommission stehen als Antragsrecht an die
Deleg iertenversam mlung zu :
1. Budget und Jahresrechnung des Zweckverbandes.
2. Einmalige und wiederkehrende Ausgaben sowie Kredite,
welche die Finanzkompetenz der Feueruvehrkommission
übersteigen.
3. Die Bestimmung der Höhe des Soldes der Feueruvehr-
dienstleistenden sowie allfälliger zusätzlicher Entschädigun-
gen für den Feuenruehrkommandanten, den Vizekommandan-
ten und weitere Feuenryehrleute.
4. Prüfung der Abrechnungen über Kredite.
5. Höhe der Entschädigungen für Feuerwehrkurse und

Sitzungen.

Der Feuenvehrkommission stehen in eigener Kompetenz zu'.
1. Einmalige Ausgaben ausserhalb des Budgets bis zu einem
Gesamtbetrag von Fr. 10'000.--.
2. Jährlich wiederkehrende Ausgaben bis zu einem Gesamt-
betrag von Fr. 2'000.--.
3. Freigabe

- der per Budget beschlossenen Beträge
- der einmaligen Ausgaben (Spezialkredit) oder
- der per Kredit genehmigten Gelder.

4. Festlegung der finanziellen Kompetenz des Feueruvehr-
kommandanten.

2.2.4 Rech n u ngsprüfungskomm ission

Die Rechnungsprüfungskommission besteht aus drei Mitglie-
dern; nämlich je einem Mitglied der Rechnungsprüfungskom-
mission der Gemeinden Hüttwilen, Uesslingen-Buch und
Warth-Weiningen. Sie wird von der Delegiertenversammlung
gewählt. Die Rechnungsprüfungskommission bestimmt ihren
Obmann selbst.

5.
6.
7.

8.

Art. 18 a)
Finanz-
befugnisse

Art. 19
Zusammen-
setzung

b)
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Art. 20 Die Rechnungsprüfungskommission prüft.
Befugnisse 1. Die Jahresrechnung.

2. Die Abrechnung über Investitionen aufgrund besonderer
Beschlüsse, soweit diese in die Kompetenz der Gemein-
deversammlung fallen.

3. Das Kassen- und Rechnungswesen des Verbandes.

3. Feuerwehr

3.1 Aufgaben

Art.21
Aufgabe

Art.22
Vorschriften

Art.23
Organisation

Art.24
Kommando

Die Feueruruehr hat bei Gefährdung von Personen, Tieren und
Sachwerten durch Schadenereignisse unverzüglich Hilfe zu
leisten.
Die Feuenruehr kann zum Verkehrsdienst oder zur Saalwache
aufgeboten werden. Über einen allfälligen Einsatz entscheidet
der Feuerwehrkommandant in Absprache mit dem zuständi-
gen Präsidenten oder Vizepräsidenten der Feuerwehrkommis-
sion.
Bei Unruhen darf die Feuerwehr nur zur Schadensbekämpf-
ung eingesetzt werden (kein Ordnungsdienst).

Für den Dienstbetrieb und die Ausrüstung gelten die Richtli-
nien des Schweizerischen Feuenryehrverbandes. Vorbehalten
bleiben die Bestimmungen dieses Reglementes.

Die Feuerwehr gliedert sich wie folgt:
Kommando
Stab
Zug Hüttwilen
Zug Uesslingen-Buch
Zug Warth-Weiningen

- Zug Spezialisten
Die Feuerwehrkommission legt die Detailbestimmungen fest.

Der Feuerwehrkommandant wahrt die lnteressen der Feuer-
wehr, vertritt diese nach aussen und führt die Beschlüsse der
vorgesetzten Behörden aus.
Der Feueruvehrkommandant befindet ü ber al le An gelegen hei-
ten der Feuerwehr. die nicht einer andern Instanz vorbehalten
sind.
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Der Kommandant wird in seiner Aufgabe von einem Yize-
kommandanten sowie den Pikett- und Zugchefs unterstützt.
Über die Zahl der Pikett- und Zugchefs entscheidet die
Feuenruehrkommission auf Antrag des Feueruvehrkommandan-
ten.

3.2 Feuerwehrpflicht

Art. 25 Feuenrvehrdienstpflichtig sind alle Frauen und Männer mit
Pflicht Wohnsitz in den Verbandsgemeinden.

Die Feuerwehrpflicht beginnt am 1. Januar jenes Jahrs, in dem
eine Person 21 Jahre alt wird.
Sie endet am 31. Dezember jenes Jahrs, in dem eine Person
50 Jahre alt geworden ist.
Bei rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe besteht die
Feueruvehrpflicht nur für einen Ehegatten. Sie beginnt in dem
Jahr, in dem der jüngere Partner in das Pflichtalter eintritt und
endet in dem Jahr. in dem der ältere Partner aus dem Pflicht-
alter austritt.

Art. 26 Die Feuenruehrpflicht wird durch aktiven Feuenuehrdienst oder
Erfüllung der durch die Leistung einer jährlichen Ersatzabgabe erfüllt.
Pflicht Die Feuenrvehrkommission entscheidet, wer Dienst und wer

Ersatzabgabe zu leisten hat.
Massgebend für den Entscheid sind die Verfügbarkeit, die be-
rufliche, persönliche und physische Eignung des Pflichtigen
sowie der erforderliche Bestand der Feuenryehr.
Dle Feuenruehrkommission achtet darauf, die Feuerwehr-
dienstleistenden möglichst gleichmässig aus allen Gemeinden
des Verbandsgebiets zu rekrutieren.

Art.27 Von der Feuerwehrpflicht können befreit werden:
Befreiung 1. Die Gemeindeammänner sowie die Ressortchefs

öffentliche Sicherheit der drei Gemeinden.
2. Personen mit bestimmten öffentlichen Funktionen.
3. Personen, bei welchen eine Befreiung aus andern Gründen

(lnvalidität, Mitglied einer Betriebsfeuenvehr usw.) ange-
messen ist.

Über die Befreiung von der Feuenruehrpflicht entscheidet die
Delegiertenversammlung auf Antrag der Feuerwehrkommissi-
on.
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Art. 28
Ersatzabgabe

Art. 29
Alarm

Art .30
Feuerwehr-
dienst

Art. 31
Entschuldi-
gungsgründe

Art .32
Bussen

Die Ersatzabgabe beträgt 10 o/o - 20 o/o der einfachen Staats-
steuer, mindestens aber Fr. 50.-- und höchstens Fr. 500.-.
Der für das Kalenderjahr gültige Ansatz wird jährlich für jede
Gemeinde vom zuständigen Gemeinderat festgelegt und die
Ersatzabgabe durch diesen erhoben. Die Ersatzabgabe ist
zweckgebunden zunächst für die Feuenrvehr und sodann für
weitere Feuerschutzaufgaben zu verwenden.

3.3. Dienstpflichten

Bei Alarm ist unverzüglich gemäss den Einsatzbefehlen aus-
zurücken.

Die Abteilungen der Feuerwehr bestehen jährlich mindestens
folgende Anzahl Übungen:

. 3 Kaderübungen von mindestens 2 Stunden Dauer.
' 7 Mannschaftsübungen von mindestens 2 Stunden

Dauer.
Die Alarmorganisation ist periodisch mittels Probealarm zu
überprüfen.

Der Besuch von Übungen und Kursen ist obligatorisch. Als
Entschuldigungsgründe gelten Unfall, Krankheit, Todesfall in
der Familie, Schwangerschaft, Mutterschaftsurlaub und Mili-
tärdienst. Die Feuenivehrkommission kann in besonderen Fäl-
len weitere wichtige Gründe gelten lassen.
Entschuldigungen sind schriftlich und begründet, nach Mög-
lichkeit vor der Übung, spätestens aber innert 48 Stunden
nach versäumtem Aufgebot oder nach der Rückkehr, dem
Sekretär zuzustellen.

Unentschuldigtes Fernbleiben bei einem Aufgebot und bei
Übungen wird mit einer Busse in der Höhe eines Übungssol-
des bestraft.
Wer mehr als zwei Übungen unentschuldigt versäumt, bezahlt
nebst der Busse den vollen Feuerwehrersatz und kann vom
aktiven Feuenrueh rd ienst ausgesch lossen u nd ersatzpfl ichti g
erklärt werden.
Unerlaubtes Entfernen im Übungs- und Ernstfall wird mit dem
dreifachen Bussenansatz bestraft .
Bussenerträge sind ausschliesslich für Feuerwehrzwecke zu
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Art. 33
Sorgfalts-
pflicht

Art .34
Materialver-
walter

Art.35
Sekretär

Art. 36
Übrige An-
ordnungen

Art .37
Betriebs-
feuerwehren

Art .38
Kosten

Art. 39
Diszipl inar-
strafen

verwenden.
Das Feuenryehrmaterial ist sorgfältig zu behandeln. Für mutwil-
lige Beschädigungen haftet der Verursacher.

Das Tragen und der Gebrauch von Ausrüstungsgegenständen
zu anderen als Feuenruehrzwecken sind nur mit Bewilligung
des Kommandanten und des Zugchefs der entsprechenden
Gemeinde gestattet.

Dem Sekretär obliegen die Kontrolle über die Feuenruehr-
mannschaft und die administrativen Arbeiten der Feuemrehr.
Er führt das Protokoll der Feuerwehrkommission.

Schriftlichen und mündlichen Anordnungen der Vorgesetzten
ist Folge zu leisten. Der Feueruvehrkommandant kann für be-
stimmte Aufgaben Pflichtenhefte erstellen.

Die Bestimmungen dieses Reglements gelten sinngemäss
auch für allfällige Betriebsfeuenryehren. Diese organisieren
sich selbständig und auf eigene Kosten.

3.4. Kosten, Disziplinaruerfahren

Einsätze der Feuerwehr im Zusammenhang mit den bei der
Gebäudeversicherung gedeckten Feuer- und Elementarschä-
den sind unentgelt l ich.
Die übrigen Einsätze werden dem Verursacher oder dem Auf-
traggeber in Rechnung gestellt. Über Ausnahmen entscheidet
der Feuerwehrkommandant in Absprache mit dem Präsiden-
ten der Feuerwehrkommission.
Eigentümer, deren Brandmeldeanlagen wiederholt Fehlalarme
auslösen, haben für die entstehenden Unkosten aufzukom-
men.

Die Verletzung von Dienstpflichten kann durch die Feuerwehr-
kommission mit einem Venrueis, einer Busse bis zu Fr. 500.-
oder mit dem Ausschluss aus der Feuerwehr geahndet wer-
den. Bei unentschuldigtem Fernbleiben gilt Artikel 32.
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4. Material, Fahrzeuge und Gebäude / Lokale

Die Verbandsgemeinden überlassen dem Zweckverband ihr
sämtliches Feuerwehrmaterial (inkl. Gerätschaften) unentgelt-
l ich.
Neues Material (inkl. Gerätschaften) erwirbt der Zweckver-
band.

Die Verbandsgemeinden überlassen dem Zweckverband ihre
sä mtl ich en Fe ueniveh rfa h rzeu ge u nentgeltl ich.
Neue Fahrzeuge erwirbt der Verband.

Die Gebäude und Lokale (Garagen, Magazine usw.) für die
Feuerwehr werden von den Standortgemeinden bereitgestellt
und dem Verband vermietet.

5. Finanzen

Die Gesamtkosten des Zweckverbandes für Anschaffungen
und Betrieb werden auf die drei Verbandsgemeinden nach fol-
gendem Schlüssel aufgeteilt:
Die Hälfte nach Zahl der Einwohner am 1. Dezember des
Vorjahres.
Die Hälfte nach der Summe der Gebäudeversicherungswerte
am 1. Januar des Rechnungsjahres.

Beitragsgesuche an die Gebäudeversicherung werden durch
den Zweckverband eingereicht, sofern sie Feuerwehrmaterial
oder -fahrzeuge betreffen. Betreffen sie Feuenruehrbauten, so
werden sie von jener Verbandsgemeinde eingereicht, in der
die Baute errichtet wird.

Das Budget für das nächste Jahr ist von der Feuenruehrkom-
mission als Entwurf bis zum 30. September des laufenden
Jahres zu Handen der Delegiertenversammlung zu erstellen.

Art. 40
Material

Art.41
Fahrzeuge

Art. 42
Gebäude /
Lokale

Art. 43
Kostenver-
tei lschlüssel

Art. 44
Staats-
beiträge

Art. 45
Budget
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Art. 46
Betriebsvor-
schüsse

Art. 47
Rechnungs-
ablage

Art. 48
Vermögens-
rechnung

Art. 49
Austritt

Art. 50
Austrittsent-
schädigung

Die Verbandsgemeinden leisten dem Zweckverband nach Be-
darf und im Rahmen ihrer Beitragspflicht zinsfreie Betriebsvor-
schüsse.

Die Verbandsrechnung ist jährlich per 31. Dezember abzu-
schliessen und bis Mitte Februar der Feuenryehrkommission
vorzulegen. Die Prüfung durch die Rechnungsprüfungskom-
mission hat bis Ende Februar zu erfolgen. Die Feuerwehr-
kommission legt die Rechnung bis spätestens Mitte Märzzu-
handen der Delegiertenversammlung zur Genehmigung vor.

Der Zweckverband führt keine Vermögensrechnung. Die
Investitionskosten sind sofort nach Genehmigung der Investiti-
ons- bzw. Jahresrechnungen durch Leistungen der Verbands-
gemeinden auszugleichen.

6. Austritt und Verbandsauflösung

Eine Verbandsgemeinde kann unter Einhaltung einer dre'tjäh-
rigen Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres aus
dem Verband austreten.
Ein Austritt ist aber frühestens 10 Jahre nach der Inkraftset-
zung dieses Vertrages möglich.

Anspruch auf eine Austrittsentschädigung besteht nur im Falle
einer gemeinsam beschlossenen Verbandsauflösung.

Art. 51
Gemeinsam
beschlosse-
ne Verbands-
auflösung

Art. 52
Liquidation

Der Verband kann durch einen gemeinsamen Beschluss der
drei Verbandsgemeinden aufgelöst werden, wenn sein Zweck
im Wesentlichen dahingefallen ist.

lm Falle der Auflösung des Verbandes berechnen sich sowohl
die aktiven, als auch die passiven Liquidationsanteile der drei
Verbandsgemeinden auf Grund ihrer in den letzten fünf Jahren
erbrachten prozentualen Leistungen.

13



d, S*h I u*e bes€i m rfi ei s?Sen

üegen Entssheide der Feuenruehrkommissi*n kann innert 20
Tag*n Rekurs bei der üelegi*rtenver$ämmtung d*s Zw*ck-
verbandes erhoben werden"
üegen Entscheide der Deleglertenversämmlung kann innert
20 Tagen beim Separtement ftir Justiz und $icherhett des
Kantsne Thurg*u Rekurs erhoben werden,
R*kurs* slnd srhriftlich eineureichen *nd m{lssen elne B*"
gnlndr"rng und einen Antrag enthaiten"

Sieses Reglement tritt nach der Senehmigung durch die Ge-
fireindever*.arnmlurrgen der Verband*gerneinden $owis dä$
zuständige öepartement per J. Januar 200ö in Knafi.

Hs er$eH alie die Feuen rshr befeff*nden Bestirnrnungcn der
Feu*rschuäreglemenie der bisherigen Fctitischen üemeinden
l4ättwilen, Uesslingen**uch und Wsrth-Wciningen.

Retc Weber

Ärt. 53
Ke*htsrt'!ltteä

Art. 54
tnkrafttrete*

l-{einz Stuber

Gäzu.s+**#$#****

V*n der Gemeindever$äcnmlung der Politischen Gemeinde Hültfwilen genehmigt:

ürt und *aturn: t l  * l r  r  t - t

Hüituunlt^o , Äl' 5'aq

t J
uer ueffie

fJg l
r l
t  1 *

ffqGemeindeschreiber:
I \ , ' ' l*j--i

,

. l A
t . t



Von der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Uesslingen-Buch
genehmigt

Ort und Datum: $ro r /, , /al- (" o{

\ Gemeindeammann:
l r

@
Jalcob Thumha*r

Von der emeindevsr$arnrnlung der Politischen Gsrn#nde lilaf{r-Wäinirqsn
genehmigt

Ort und Dahrm: biar-fh , O3. .!u-nr ämq

äie Gernei nde*chreiberin:

\r*,L
W l'-.T--

Yolanda don

ner ffincesctrreiuer:

/ kL/<"/L-/1*'*"" r
I

Walter Tsaltanz

t r ' : *

MäxAmold

Vsrn,ne entfür Jüstiä und Si erhcif g*n*hrnigt:

orr und Datunr. .,8'$"i # Frnilßnf r}f* r äg* J*ti f #$4

üer :'Departsm en t$v*retshar:

Sr" ü. €ial$:ehelling
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